
      

 

Appenzeller Kammerorchester 

Nachtrag zu den Statuten vom 10. März 2007 

Änderung von Artikel 8 

 

 
8. Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung erfolgt, wenn dies die Vereinsversammlung mit Zweidrittelsmehrheit 

beschliesst. 

 

Ein allfälliger Liquidationsüberschuss ist auf eine oder mehrere steuerbefreite Institutionen 

mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung mit Sitz in der Schweiz zu übertragen. Die 

Vereinsversammlung entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit. 

 

 

 

Diese Änderung von Artikel 8 wurde an der Vereinsversammlung vom 25. Mai 2023 

beschlossen. 

 

Präsidentin:      Aktuarin: 

 

 

Anita Dörler      Ladina Rüedi 

 

 
 

 


